
 Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei e. V. 
Mitglied im Chorverband der Deutschen Polizei e.V. 

Mitglied im Hessischen Sängerbund e. V. 

Satzung 

I. Grundlagen des Vereins 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsfarben, Wappen 

(1) Der Chor führt den Namen „Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei e. V.“, abgekürzt 
„HWSP-Chor“. 

(2) Sitz des Chors ist Wiesbaden/Mainz-Kastel. 

(3) Der Chor ist am 10. 5. 2013 im Vereinsregister des Amtsgerichts Wiesbaden auf dem Re-
gisterblatt VR 6753 eingetragen worden. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

(5) Der Chor führt folgendes Wappenzeichen  

 

(6) Der HWSP-Chor ist Mitglied im Chorverband der Deutschen Polizei e. V. und im Hessischen 
Sängerbund e. V. 

§ 2 Zweck des Chores 

(1) Zweck des Chors ist die Förderung von Kunst und Kultur sowie des maritimen Brauchtums, 
durch Pflege und Verbreitung des Chorgesanges und der Chormusik, insbesondere der 
überlieferten Lieder der Seefahrt (Shanties) sowie die Unterstützung der Öffentlichkeitsar-
beit der Polizei. Weiterhin unterstützt der Chor soziale und karitative Zwecke. 

(2) Die Ziele und die Chorzwecke werden insbesondere erreicht durch 

a) regelmäßige Proben des gesamten Chors und einzelner Stimmen; 

b) Auftritte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei; 

c) öffentliche Auftritte bei gemeinnützigen Institutionen; 

d) sonstige Auftritte mit anderen Chören;  

e) Durchführung von Konzerten. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Chor verfolgt im Rahmen dieser Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Chor ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle 
Mittel des Chors dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mit-
teln des Chors. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Chors fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(4) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Chor keine Ansprüche auf Zahlung eines Wer-
tes eines Anteils am Vereinsvermögen. 
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II. Chormitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder 

§ 4 Grundsätze der Chortätigkeit und Mitgliedschaft 

(1) Grundlage der Chorarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder und Mitarbeiter des Chors zur 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung auf der Grundlage des Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes Hessen. 

(2) Der Chor vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie der partei-
politischen Neutralität. Er fördert die soziale Integration ausländischer Mitbürger. 

(3) Der Chor, seine Mitglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines umfas-
senden Kinder- und Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgeset-
zes und treten für die Integrität und die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbst-
bestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. 

(4) Der Chor tritt extremistischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschie-
den entgegen. Der Chor bietet nur solchen Personen eine Mitgliedschaft an, die sich zu die-
sen Grundsätzen bekennen. 

(5) Mitglieder, die sich innerhalb und außerhalb des Chors unehrenhaft verhalten, insbesondere 
durch die Kundgabe extremistischer, rassistischer oder fremdenfeindlicher Gesinnung, ein-
schließlich des Tragens beziehungsweise Zeigens extremistischer Kennzeichen und Sym-
bole, werden aus dem Chor ausgeschlossen. 

(6) Wählbar in ein Amt des Chors sind nur Personen, die sich zu den Grundsätzen des Chors in 
dieser Satzung bekennen und für diese innerhalb und außerhalb des Chors einsetzen und 
sie durchsetzen. 

§ 5 Mitglieder des Chors 

(1) Der Chor unterscheidet folgende Mitgliedschaften 
− vorläufige Mitglieder, 
− aktive Mitglieder, 
− fördernde Mitglieder, 
− Ehrenmitglieder. 

(2) Personen, die an einer Aufnahme in den Chor interessiert sind, werden zunächst für eine 
Probezeit aufgenommen. Am Ende der Probezeit entscheidet der Vorstand über die Auf-
nahme; die Probezeit beträgt sechs Monate. 

(3) Aktives Mitglied im Chor kann auf Antrag jede unbescholtene Person werden, wenn Vorstand 
und Chorleiter/Chorleiterin dem Aufnahmeantrag nach der in Absatz 2 genannten Frist zu-
stimmen. Bei Ablehnung brauchen die Gründe dafür nicht genannt werden. 

(4) Die fördernde Mitgliedschaft ist für jedermann möglich; sie bedarf nach der in Absatz 2 ge-
nannten Frist der Zustimmung des Vorstands. 

Fördernde Mitglieder haben das Recht, Anträge und Stellungnahmen abzugeben; sie sind 
bei Mitgliederversammlungen stimmberechtigt, sofern nicht durch § 12 (8) der Kernbereich 
des Chors betroffen ist. 

(5) Zu Ehrenmitgliedern kann der Vorstand Mitglieder vorschlagen, die sich besondere Ver-
dienste um den Chor erworben haben. Sie haben, soweit sie fördernde Mitglieder sind, die 
gleichen Rechte wie die aktiven Mitglieder. Über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft ent-
scheidet die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit. 

(6) Wurde das Amt des / der ersten Vorsitzenden bzw. des Chorleiters / der Chorleiterin min-
destens zehn Jahre ausgeübt, so kann diese Person durch die Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit zum / zur Ehrenvorsitzenden bzw. Ehrenchorleiter / in gewählt werden. 
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§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Aufnahme eines Mitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstands aufgrund eines schrift-
lichen Aufnahmeantrags, der an den Vorstand zu richten ist. 

(2) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen Genehmigung der gesetzlichen 
Vertreter auf dem Aufnahmeantrag, die damit gleichzeitig die Zustimmung zur Wahrneh-
mung der Mitgliederrechte und –pflichten durch den Minderjährigen erteilen. Die gesetzli-
chen Vertreter verpflichten sich damit auch dem Chor gegenüber für die Beitragspflichten 
des Minderjährigen nach dieser Satzung bis zur Volljährigkeit des Mitglieds persönlich zu 
haften. 

(3) Mit der Abgabe des Aufnahmeantrags erkennt das neue Mitglied die Satzung und die Ord-
nungen des Chors in der jeweiligen Fassung, die auf der Homepage des Chors eingesehen 
werden können, an und unterwirft sich diesen Regelungen.  

Die Satzung und die Ordnungen sind auf der Homepage des Chors veröffentlicht. 

(4) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand, die keiner Begründung bedarf, 
ist unanfechtbar. 

(5) Die vorläufige Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung durch den Vorstand, die aktive und 
fördernde Mitgliedschaft nach Ablauf der Probezeit. 

(6) Die Ehrenmitgliedschaft beginnt mit Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. 

(7) Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Chor. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft, Kündigung und Ausschluss 

(1) Die Mitgliedschaft eines Mitglieds erlischt  
a) durch Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand; 
b) durch Ausschluss; 
c) durch Tod. 

(2) Der Austritt aus dem Chor erfolgt durch schriftliche, persönlich unterschriebene Erklärung 
an den Vorstand spätestens bis zum 30. 11. des Kalenderjahres und wird zum Ende des 
Kalenderjahres wirksam. 

Das Mitglied ist für den rechtzeitigen Zugang der Kündigung verantwortlich. 

Bereits gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet. 

(3) Ein Mitglied kann vom Vorstand ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied 
− den Interessen des Chors zuwiderhandelt; 
− das Ansehen des Chors schädigt, insbesondere durch Verstöße gegen § 4 dieser Sat-

zung; 
− die Satzung, die Ordnungen und die Beschlüsse des Chors bewusst missachtet hat; 
− trotz Mahnung fällige Mitgliedsbeiträge nicht innerhalb von zwei Monaten bezahlt oder 

sonstige mitgliedschaftliche Pflichten gegenüber dem Chor nicht erfüllt. 

Gegen den Ausschluss kann innerhalb von zwei Wochen schriftlich Einspruch beim Vor-
stand eingelegt werden. Über den Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversamm-
lung. Bis zur Entscheidung ruhen alle Rechte aus der Mitgliedschaft. 

(4) Mit dem Ausscheiden aus dem Chor erlöschen alle Rechte und Pflichten des Mitglieds ge-
genüber dem Chor, sämtliche Uniformstücke, Chorabzeichen, Noten und Notenmappen, 
Musikinstrumente und sämtliche andere Gegenstände sind an den Vorstand zurückzuge-
ben, sofern sie nicht vom ausscheidenden Mitglied auf eigene Kosten beschafft wurden. 

(5) Bestehende Beitragspflichten und Schulden gegenüber dem Chor bleiben unberührt. 

(6) Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen dem Chor und einem Mitglied über die Been-
digung der Mitgliedschaft – neben den Regelungen dieser Satzung – bedarf der einstimmi-
gen Entscheidung des geschäftsführenden Vorstands.  
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§ 8 Beitragsleistungen und –pflichten, Beitragswesen 

(1) Einzelheiten zum Mitgliederbeitrag werden in der Finanz- und Gebührenordnung geregelt. 

(2) Die Regelungen können nach Mitgliedergruppen unterschiedlich und auch insgesamt nach 
bestimmten Kriterien der Höhe nach getroffen werden; die Unterschiede und die Kriterien für 
eine Staffelung müssen sachlich gerechtfertigt sein. 

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, einzelnen Mitgliedern auf deren Antrag hin die bestehenden 
und künftigen Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Das Mitglied 
muss die Gründe für seinen Antrag glaubhaft darlegen und im Einzelfall nachweisen. 

(4) Die gesetzlichen Vertreter von minderjährigen Chormitgliedern verpflichten sich zur Leistung 
der Beitragspflichten der Minderjährigen gegenüber dem Chor. 

(5) Minderjährige Mitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als erwachsene 
Mitglieder im Chor weitergeführt und beitragsmäßig veranlagt. Das betroffene Mitglied wird 
darüber vom Chor rechtzeitig informiert. 

(6) Ehrenmitglieder, Ehrenchorleiter und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei. 

III. Die Organe des Chors 

§ 9 Organe 

Die Organe des Chors sind 
1. die Mitgliederversammlung, 

2. der geschäftsführende Vorstand 
3. der Vorstand und 

4. Chorleiterin/Chorleiter. 

§ 10 Allgemeines zur Arbeitsweise der Organe und deren Mitglieder 

(1) Jedes Amt beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit dem Rücktritt, der Abberufung 
oder der Annahme der Wahl durch den neugewählten Nachfolger im Amt. 

(2) Die Organfunktion im Chor setzt die Mitgliedschaft im Chor voraus. 

(3) Die weiblichen Mitglieder der Chororgane führen ihre Amtsbezeichnung in weiblicher Form. 

(4) Abwesende können nur dann in eine Organfunktion gewählt werden, wenn sie dazu die An-
nahme der Wahl schriftlich gegenüber dem Vorstand oder der Mitgliederversammlung erklärt 
haben. 

§ 11 Vergütungen für die Chortätigkeit, Aufwandsentschädigung 

(1) Die Vereins- und Organämter, mit Ausnahme der Chorleiterin / des Chorleiters, werden 
grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

(2) Die Tätigkeit der Chorleiterin / des Chorleiters kann in Abhängigkeit von den finanziellen 
Möglichkeiten des Chors bei Bedarf entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- oder Ar-
beitsvertrags ausgeübt werden. 

Über die Anstellung und die Vertragsgestaltung entscheidet der geschäftsführende Vor-
stand im Rahmen der Bestellung der Chorleiterin / des Chorleiters. Gleiches gilt für Ver-
tragsänderungen und die Aufhebung des Vertrags. 
Für den Fall, dass die Bestellung durch den geschäftsführenden Vorstand widerrufen wird, 
erlischt damit auch das Vertragsverhältnis mit dem Chor; gleiches gilt für den Fall, dass auf 
Betreiben einer der Vertragsparteien das Vertragsverhältnis endet, für das Bestellungsver-
hältnis. 

(3) Sonstige Chorämter können bei Bedarf im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich gegen die Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG aus-
geübt werden. 
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(4) Die Entscheidung über eine entgeltliche Chortätigkeit nach Absatz 3 trifft die ordentliche 

Mitgliederversammlung, gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

(5) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Chors einen Anspruch auf den Ersatz 
ihrer nachgewiesenen Auslagen nach § 670 BGB, die ihnen durch die Tätigkeit für den Chor 
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon 
usw. Einzelheiten regelt die Finanz- und Gebührenordnung. 

(6) Der Anspruch auf Auslagenersatz kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
seiner Entstehung, zum Ende des Geschäftsjahrs bis spätestens zum 31. 1. des Folgejahrs, 
geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Auslagen mit Bele-
gen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

(7) Weitere Einzelheiten regelt die Finanz- und Gebührenordnung des Chors, die von einer 
Mitgliederversammlung erlassen und geändert wird. 

§ 12 Ordentliche Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Chors. 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel jährlich im Monat März statt. 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind bis zum 31. Januar an den Vorstand zu richten. 
Über eine Abweichung von der Regel entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

(3) Der genaue Termin und die Tagesordnung der Mitgliederversammlung wird durch den 1. 
Vorsitzenden oder ein von ihm beauftragtes Vorstandsmitglied mindestens drei Wochen 
vorher schriftlich (per Brief oder per E-Mail) bekannt gegeben, fristgerecht eingegangene 
Anträge sind beizufügen. Ferner erfolgt die Bekanntgabe durch Ankündigung in den Chor-
proben und durch Veröffentlichung auf der Homepage des Chors. 

(4) Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt. 

(5) Nach Bekanntgabe der Tagesordnung können im Ausnahmefall noch Dringlichkeitsanträge 
bis drei Tage vor der Mitgliederversammlung mit schriftlicher Begründung eingereicht wer-
den. Als Dringlichkeitsanträge sind nur solche Anträge zulässig, die innerhalb der Frist aus 
Abs. 2 nachweislich nicht eingereicht werden konnten und der Sache nach für den Chor 
von so herausragender Bedeutung sind, dass sie in die Tagesordnung der Mitgliederver-
sammlung aufzunehmen sind. Der Vorstand muss diese Anträge am Eingang des Ver-
sammlungsraums der Mitgliederversammlung auslegen. Ferner ist es erforderlich, dass die 
Mitglieder einen Dringlichkeitsantrag mit einer 2/3-Mehrheit der erschienenen Mitglieder in 
die Tagesordnung aufnehmen. Anträge auf Satzungsänderung können nicht per Dringlich-
keitsantrag gestellt werden. 

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die An-
zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(7) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf ge-
heime Wahl gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  
Für geheime Wahlen sind Stimmzettel vorzubereiten, die folgendes enthalten müssen: 
− Datum der Abstimmung 
− Nummer der Abstimmung (Wahlgang) 

Eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen ist erforderlich bei Anträgen auf Abbe-
rufung des Vorstandes oder eines Vorstandsmitglieds oder der Wahl eines Ehrenmitglieds, 
eines / einer Ehrenvorsitzenden oder einer Ehrenchorleiterin / eines Ehrenchorleiters. 

(8) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende aktive und fördernde Mitglied eine 
Stimme. Eine Stimmübertragung ist nicht zulässig. Über Angelegenheiten, die den Kernbe-
reich des Chorbetriebs betreffen, dürfen nur die aktiven Mitglieder abstimmen. 

Zum Kernbereich des Chorbetriebs zählen insbesondere das Liedgut, die Terminierung und 
Dauer der Chorproben, Auftritte und die Chorkleidung. 
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Der geschäftsführende Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit, ob ein fristgerecht ein-
gegangener Antrag den Kernbereich des Chorbetriebs betrifft und gibt dies in der Tages-
ordnung bekannt. 

Nach Bekanntgabe der Tagesordnung kann jedes aktive Mitglied bis 10 Tage vor der Mit-
gliederversammlung eine Überprüfung durch den geschäftsführenden Vorstand beantra-
gen, ob ein Antrag den Kernbereich des Chorbetriebs betrifft.  

Die Mitgliederversammlung kann mit der Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gül-
tigen Stimmen die Entscheidung des geschäftsführenden Vorstands überstimmen, ob ein 
Antrag den Kernbereich des Chorbetriebs betrifft. 

(9) Die Mitgliederversammlung wird durch den / die 1. Vorsitzende/n oder einem von ihm / ihr 
beauftragten Vorstandsmitglied geleitet, für die Durchführung von Wahlen wählt die Mitglie-
derversammlung auf Vorschlag des Vorstands einen Wahlleiter, der für die Dauer der Wah-
len als Versammlungsleiter fungiert. 

(10) Die Eröffnung der Mitgliederversammlung beginnt mit der Feststellung der Anwesenheit 
und dem Verlesen der Tagesordnung.  

Diese wird, falls die Versammlung keinen anderen Beschluss fasst, in der festgesetzten 
Reihenfolge erledigt. Wortmeldungen müssen in der Reihenfolge der Rednerliste berück-
sichtigt werden. 

Der Versammlungsleiter hat alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Befug-
nisse. Er hat das Recht, die Versammlung zu unterbrechen oder sie vor Beendigung der 
Tagesordnung aufzuheben. 

Grobe Störungen können vom Versammlungsleiter mit sofortigem Ausschluss aus der Ver-
sammlung bestraft werden. 

(11) Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. 

(12) Zu einer Bemerkung "zur Geschäftsordnung" und "zur tatsächlichen Berichtigung" muss 
sofort das Wort erteilt werden. Über Anträge "auf Schluss der Debatte" ist nach vorherge-
hender Verlesung der Rednerliste sofort abzustimmen. Redner, die zu einer Sache gespro-
chen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte stellen. Anträge auf Schluss der 
Rednerliste sind unzulässig. 

Ist der Antrag auf Schluss der Debatte angenommen, so hat der Versammlungsleiter nur 
noch dem Berichterstatter und einem Redner für sowie einem Redner gegen den Antrag 
das Wort zu erteilen. Antragsteller und Berichterstatter erhalten als erste und letzte das 
Wort. Persönliche Bemerkungen sind am Schluss der Beratung gestattet. Die Redezeit 
kann im Einzelfall durch Versammlungsbeschluss auf eine bestimmte Zeit beschränkt wer-
den, jedoch nicht unter drei Minuten. 

Liegen mehrere Anträge in derselben Sache vor, ist zunächst der weitestgehende Antrag 
festzustellen. Über diesen wird zuerst abgestimmt.  Dann wird über die Anträge in der Rei-
henfolge der Einbringung abgestimmt. 

Spricht ein Redner nicht zur Sache, so hat ihn der Versammlungsleiter zur Sache zu rufen. 
Leistet er der Aufforderung nicht Folge, so kann ihm der Versammlungsleiter nach erfolgter 
Warnung das Wort entziehen. 

Verletzt ein Redner den parlamentarischen Anstand, wird er vom Versammlungsleiter zur 
Ordnung gerufen. Fügt sich der Redner trotz mehrmaliger Ordnungsrufe nicht, kann ihn der 
Versammlungsleiter von der Versammlung ausschließen. Im Übrigen wird nach parlamen-
tarischen Regeln verfahren. 
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§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlung  

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des 
Vereins erforderlich ist. Sie kann vom Vorstand oder im Rahmen eines Minderheitenverlan-
gens von 25 % der Vereinsmitglieder beantragt werden. Der Vorstand muss innerhalb von 
vier Wochen einen Termin bekannt geben. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt vier Wochen. 

(3) Die Bekanntmachung und Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung so-
wie deren Tagesordnung erfolgen schriftlich (per Brief oder per E-Mail); ferner erfolgt die 
Bekanntgabe durch Ankündigung in den Chorproben und durch Veröffentlichung auf der 
Homepage des Chors. 

(4) Im Übrigen gelten die Regelungen für die ordentliche Mitgliederversammlung analog. 

§ 14 Zuständigkeiten der ordentlichen Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich zuständig in folgenden Vereinsangelegenhei-
ten 
a) Feststellung der Stimmliste 
b) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, inklusive der Einnahme-/ Überschuss-

rechnung 
c) Entlastung des Vorstands auf der Grundlage des Berichts der Rechnungsprüfer 
d) Verabschiedung des Haushalts und der Rücklagen 
e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
f) Wahl und Abberufung der Rechnungsprüfer 
g) Änderung der Satzung und Ordnungen sowie Beschlussfassung über die Auflösung 

des Vereins 
h) Ernennung und Aberkennung von Ehrenmitgliedschaften 
i) Beschlussfassung über eingereichte Anträge  
j) Verschiedenes 

(2) Die Wahlen des Vorstands und der Rechnungsprüfer finden alle zwei Jahre statt. Die Amts-
zeiten der beiden Rechnungsprüfer  sind um ein Jahr gegeneinander versetzt, sodass jähr-
lich ein Rechnungsprüfer für zwei Jahre gewählt wird. 

(3) Die Amtsperiode von Organmitgliedern kann durch die Mitgliederversammlung im Falle von 
Organisationsänderungen, die im Rahmen einer Satzungsänderung vorgenommen wer-
den, zeitlich abweichend geregelt oder Organmitglieder vorzeitig abberufen werden. 

Vor jeder Wahl ist ein Wahlausschuss aus mindestens zwei Teilnehmern zu bestellen.  Er 
hat die Aufgabe, die Stimmzettel bzw. die abgegebenen Stimmen zu zählen und zu kontrol-
lieren.  

Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl ist von den Mitgliedern des Wahlausschus-
ses dem Schriftführer ausdrücklich zu Protokoll zu geben, die Stimmzettel sind vom Vor-
stand bis zur nächsten Mitgliederversammlung aufzubewahren. 

§ 14 a Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung im Um-
laufverfahren 

(1) Der Vorstand kann bei Bedarf, z. B. in Fällen, in denen Mitgliederversammlungen nicht zeit-
gerecht an einem gemeinsamen Ort durchgeführt werden können, Beschlüsse im Umlauf-
verfahren herbeiführen. Dazu müssen alle Mitglieder schriftlich (per Brief oder per E-Mail) 
angeschrieben und der Grund für die Durchführung bekannt gegeben werden. 

(2) Wahlen können grundsätzlich nicht im Umlaufverfahren durchgeführt werden. Dies gilt nicht 
für Ergänzungswahlen ausgeschiedener Vorstandsmitglieder, die aufgrund von § 15 Absatz 
6 nicht vom Vorstand berufen werden können und in Fällen, in denen Mitgliederversamm-
lungen nicht zeitgerecht an einem gemeinsamen Ort durchgeführt werden können. 
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(3) Für beabsichtigte Abstimmungen und Wahlen sind die abstimmungsfähigen Beschluss- 

bzw. Wahlvorschläge, über die das Mitglied mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ abstimmen 
kann, zu übersenden. Dazu erhält jedes Mitglied einen Wahlschein und einen Stimmschein. 
Analog zur Briefwahl wird durch den Wahlschein die Wahlberechtigung dokumentiert, der 
separat in einem Umschlag zu versendende Stimmschein wird durch die Wahlhelfer aus-
gezählt. 

Werden mehrere Abstimmungen/Wahlen durchgeführt, ist für jeden Beschluss ein separa-
ter Stimmschein beizufügen, auf dem zu jedem Beschluss/jeder Wahl die Entscheidung 
angekreuzt werden kann. 

(4) Die Mitglieder erhalten eine Frist, bis zu der der Wahlschein und der jeweilige Stimmschein 
an eine anzugebene Vereinsanschrift zurückzusenden ist. Die Rücksendung kann in Text-
form  (§ 126 b BGB) erfolgen, d.h. per Brief, per E-Mail oder per Telefax; Wahlschein und 
der jeweilige Stimmschein müssen nicht zwingend in Papierform beim Verein eingehen und 
nicht eigenhändig unterschrieben sein. Es muss nur erkennbar sein, wer die Erklärung ab-
gegeben hat. 

(5) Der Verein muss die eingehenden Wahlunterlagen erfassen, sammeln und dokumentieren. 
Dabei ist der Zeitpunkt des Eingangs festzuhalten. 

(6) Das Umlaufverfahren ist zulässig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mit-
glieder den jeweiligen Stimmschein an den Verein fristgerecht zurückgeschickt hat. Wird 
diese 50%-Quote nicht erreicht, ist das Umlaufverfahren gescheitert. 

(7) Die Stimmscheine müssen ausgezählt werden, um die erforderliche Mehrheit zu ermitteln. 
Grundlage für die erforderliche Feststellung einer Mehrheit ist die Anzahl der eingegangen 
Stimmscheine. Auf sie bezieht sich die nach der Satzung jeweils erforderliche Abstim-
mungsmehrheit. 

(8) Der Vorstand ist verpflichtet, die Mitglieder über das Ergebnis des Umlaufverfahrens insge-
samt und zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen zu informieren. 

(9) Für Beschlüsse, deren Ergebnis im Vereinsregister anzumelden ist (z.B. Vorstandsände-
rung, Satzungsänderung) muss das übliche Verfahren der Anmeldung durchgeführt wer-
den. 

§ 15 Vorstand, Geschäftsführender Vorstand gem. § 26 BGB 

(1) Der / Die 1. Vorsitzende, der / die 2. Vorsitzende, der / die Schatzmeister / in und der Schrift-
führer / die Schriftführerin bilden den geschäftsführenden Vorstand des Vereins im Sinne des 
§ 26 BGB. 

(2) Der / Die 1. Vorsitzende allein oder der / die 2. Vorsitzende gemeinsam mit dem / der Schatz-
meister / in oder mit dem / der Schriftführer / in sind zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

Die Haftung der Mitglieder des Vorstands wird auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. 

Werden Mitglieder des Vorstands von Dritten im Außenverhältnis zur Haftung herangezogen, 
ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegenüber dem Chor 
einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Frei-
stellung von Ansprüchen Dritter. 

(3) Die Amtszeit des Vorstands beträgt grundsätzlich zwei Jahre. 

(4) Die Bestellung der Vorstandsmitglieder erfolgt durch Wahl in der Mitgliederversammlung. Die 
Mitglieder des Vorstands und des geschäftsführenden Vorstands werden jeweils in einem 
gesonderten Wahlgang ermittelt. Blockwahl ist nicht zulässig, Wiederwahl ist zulässig. Vo-
raussetzung zur Wahl ist persönliche Anwesenheit oder bei Abwesenheit eine vorliegende 
schriftliche Einverständniserklärung. 
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(5) Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neuer gewählt ist. Dies gilt auch für einzelne 

Vorstandsmitglieder. Maßgebend ist die Eintragung des neuen Vorstands im Vereinsregister. 
Die Übergangszeit ist auf drei Monate beschränkt und kann nur dann verlängert werden, 
wenn sich die Mitglieder aufgrund rechtlicher Vorgaben nicht an einem Ort versammeln dür-
fen. Die Mitglieder sind über die Umstände der Verlängerung der Amtszeit zu informieren. 
Auf Antrag von 25 % der Mitglieder muss der Vorstand im Rahmen von § 14 a Satzung 
schriftlich darüber abstimmen lassen, ob eine Mitgliederversammlung im Wege der elektro-
nischen Kommunikation („Online-Mitgliederversammlung“) durchgeführt werden soll. Das 
Verbot aus § 14 a (9) der Satzung kann mit dieser Abstimmung durch die Mehrheit der Mit-
gliederversammlung überstimmt werden. 

(6) Scheidet ein einzelnes Vorstandsmitglied während der laufenden Amtsperiode aus, kann der 
übrige Vorstand einmalig ein kommissarisches Vorstandsmitglied berufen. Diese Berufung 
ist auf die restliche Amtszeit der laufenden Amtsperiode beschränkt und wird mit der regulä-
ren Wahl bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung hinfällig. 
Verstirbt ein Vorstandsmitglied während der laufenden Amtsperiode, kann der übrige Vor-
stand eine kommissarische Berufung vornehmen, die auf die restliche Amtszeit der laufenden 
Amtsperiode beschränkt ist und von der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden 
muss. Die Mitglieder haben in diesem Falle das Recht, unter den Voraussetzungen des § 13 
der Satzung eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu beantragen oder den Vorstand 
aufzufordern, alternativ ein Umlaufverfahren nach § 14 a der Satzung durchzuführen.  
Scheidet der / die 1. Vorsitzende aus, so ist zwingend eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung gem. § 13 der Satzung  einzuberufen, bei der eine Neuwahl bis zum Ende der 
laufenden Amtsperiode durchgeführt wird. 

(7) Im Falle der vorzeitigen Abberufung und der Neubesetzung von Organmitgliedern sowie des 
vorzeitigen Ausscheidens von Organmitgliedern treten die nachrückenden Organmitglieder 
in die Amtszeit des zu ersetzenden Organmitglieds ein. Die Amtszeit  beginnt damit nicht neu 
zu laufen. 

(8) Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des Vorstands ist unzulässig. 

(9) Dem Vorstand gehören an: 
− der / die 1. Vorsitzende 
− der / die 2. Vorsitzende, zugleich Organisationsleiter/in 
− der / die Schatzmeister/in 
− der / die Schriftführer/in  
− zwei Beisitzer/innen, deren Aufgaben vom Vorstand bestimmt werden. 

(10) Mitglieder des Vorstandes sollen in der Regel aktive Mitglieder des Chors sein. 

§ 15 a Beschlussfassung des geschäftsführenden Vorstands und des 
Vorstands 

(1) Der geschäftsführende Vorstand bzw. der Vorstand wird grundsätzlich vom 1. Vorsitzenden 
einberufen. Mit der Einberufung der Sitzung des Vorstands bzw. geschäftsführenden Vor-
stands wird die vorläufige Tagesordnung mitgeteilt. Über danach – auch während der Sitzung 
– hinzukommende, weitere Tagesordnungspunkte kann wirksam nur beschlossen werden, 
wenn alle teilnehmenden Vorstandsmitglieder zugestimmt haben. Über die Beschlüsse des 
geschäftsführenden Vorstands bzw. des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. 

(2) Präsenzsitzungen des geschäftsführenden Vorstands bzw. des Vorstands sollen in der Regel 
mindestens zwei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung einschließlich vorliegen-
der Anträge und Antragsunterlagen einberufen werden. Die Teilnehmer können einstimmig 
auf die Einhaltung der Ladungsvoraussetzungen verzichten. 

(3) Der geschäftsführende Vorstand bzw. der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Votum des/der 
1. Vorsitzenden bzw. des Sitzungsleiters. 
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(5) Der geschäftsführende Vorstand bzw. der Vorstand entscheidet im Rahmen der ihm zuge-

wiesenen Aufgaben durch Beschluss. Beschlüsse werden grundsätzlich in Präsenzsitzungen 
gefasst, die der 1. Vorsitzende leitet; bei dessen Abwesenheit beschließen die Vorstandsmit-
glieder mehrheitlich, wer die Sitzung leitet. 

(6) Auch schriftliche, fernmündliche oder elektronische Formen der Beschlussfassung des ge-
schäftsführenden Vorstands bzw. des Vorstands sind zulässig. Ein in diesem Verfahren ge-
fasster Beschluss ist wirksam, wenn ein abstimmungsberechtigtes Vorstandsmitglied nicht 
innerhalb einer Woche nach Zugang des Protokolls dem Beschluss schriftlich widerspricht. 
Beschlussergebnisse und Protokoll gelten am zweiten Tag nach der Absendung als zuge-
gangen. 

(7) Soweit sich aus dieser Satzung im Einzelfall nichts anderes ergibt, werden Beschlüsse mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen gelten als 
nicht abgegebene Stimmen. 

(8) Für andere Formen der Beschlussfassung kann der 1. Vorsitzende kürzere Fristen bestim-
men. Jede Beschlussfassung ist zu protokollieren. 

(9) Das Stimmverbot aus § 19 der Satzung ist zu beachten. 

§ 16 Aufgaben des Vorstands im Rahmen der Geschäftsführung 

(1) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Chors der Hessischen Wasserschutzpolizei. Er ist ver-
antwortlich für die Durchführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und für alle 
sonstigen Belange des Vereins. Er führt den Verein nach Maßgabe dieser Satzung und der 
Ordnungen, wie es der Vereinszweck zur Förderung der Mitglieder und damit der Vereinsin-
teressen erfordert.  

(2) Der Vorstand vertritt den Chor in allen Angelegenheiten nach den Beschlüssen und Weisun-
gen der Mitgliederversammlung und ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Geschäfts-
führung des Vereins unter Beachtung der rechtlichen und steuerrechtlichen Vorgaben; er ist 
für den ordnungsgemäßen Vollzug des im Rahmen des durch die Mitgliederversammlung 
bewilligten Budgets verantwortlich und ermächtigt, über das Vermögen des Chors der Hes-
sischen Wasserschutzpolizei im Rahmen des beschlossenen Etats rechtswirksam zu verfü-
gen. 

(3) Der Vorstand regelt im Rahmen seiner Gesamtaufgaben die Aufgaben- und Verantwortungs-
bereiche seiner Mitglieder selbst und gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(4) Der Vorstand ist für sämtliche Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit diese nach dieser 
Satzung nicht ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen sind. 

(5) Der Vorstand hat das Recht, Mitglieder bei grober Verletzung der Interessen des Vereins 
auszuschließen.  

(6) Der Vorstand bestimmt die Delegierten, die den Verein im Rahmen seiner Mitgliedschaft ver-
treten. 

(7) Der / Dem Schatzmeister/in obliegt die Kassen- und Vermögensverwaltung und die Rech-
nungslegung gegenüber der Mitgliederversammlung. Teil des Jahresabschlusses ist die Mit-
telverwendungsrechnung des Vereins, der Tätigkeitsbericht des Vorstands über den Be-
richtszeitraum, die Vermögensübersicht des Vereins und der Ausweis der steuerrechtlich zu-
lässigen Rücklagen. 
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§ 17 Chorleiter/in 

Der / Die Chorleiter/in ist für die musikalische Arbeit im Chor verantwortlich. Die Aufstellung sämt-
licher Programme und jedes Auftreten in der Öffentlichkeit erfolgt im Einvernehmen mit dem ge-
schäftsführenden Vorstand. 

§ 18 Rechnungsprüfer, Rechnungsprüfung 

(1) Die Rechnungsprüfung wird jährlich durchgeführt und beinhaltet die gesamte Prüfung der 
Geschäftsführung des Vereins. 

(2) Zur Durchführung der Rechnungsprüfung wählt die Mitgliederversammlung zwei Rech-
nungsprüfer aus der Mitte des Vereins. 

(3) Die Rechnungsprüfer haben insbesondere die Aufgabe, die gesamte Haushalts- und Wirt-
schaftsführung des Vereins hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit des Han-
delns, auch unter rechtlichen und steuerrechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen. Dies bein-
haltet unter anderem auch die Prüfung von einzelnen Vorgängen und Verträgen. Die Rech-
nungsprüfer sind berechtigt, auch anlassbezogen im Einzelfall und ohne Vorankündigung 
Vorgänge einer Prüfung zu unterziehen. 

(4) Beim Vorliegen von konkreten Hinweisen oder Verdachtsmomenten sind die Rechnungs-
prüfer befugt, ihre Feststellungen neben dem geschäftsführenden Vorstand auch dem Vor-
stand mitzuteilen. 

(5) Die Rechnungsprüfer legen ihren jährlichen Abschlussbericht dem Vorstand vor, der ihn mit 
einer Stellungnahme versehen der Mitgliederversammlung als Grundlage für die Entlastung 
vorlegt. 

IV. Vereinsleben 

§ 19 Stimmrecht und Wählbarkeit, Ausschluss vom Stimmrecht 
(1) Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung steht allen Mitgliedern gem. § 5 Abs. 2 bis 4 

ab dem vollendeten 16. Lebensjahr zu. 
(2) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Die gesetzlichen Vertreter der Min-

derjährigen sind von der Ausübung des Stimmrechts ausgeschlossen. 

(3) Wählbar in alle Gremien und Organe des Chors sind alle geschäftsfähigen Mitglieder mit 
Vollendung des 18. Lebensjahrs 

(4) Der Anwendungsbereich des gesetzlichen Stimmverbots des § 34 BGB bleibt durch die 
Satzung unberührt. 

(5) Mitglieder und Organmitglieder des Vereins sind bei folgenden Entscheidungen, die die ei-
gene Person oder Angehörige betreffen, vom Stimmrecht ausgeschlossen: 
a) Beschlussfassung über die vertragliche Beziehung und deren Inhalt mit dem Verein; 
b) Abberufung aus der Organstellung, gleich aus welchem Grund; 
c) Erteilung der Entlastung; 
d) Ausschluss aus dem Verein. 

(6) Mitglieder und Organmitglieder sind ferner vom Stimmrecht ausgeschlossen, wenn der Ver-
ein über die Befreiung von einer Verbindlichkeit gegenüber dem Verein zu entscheiden hat. 

(7) Allgemein besteht auch ein Stimmverbot, wenn der Beschlussgegenstand die Vornahme 
eines Rechtsgeschäfts mit einer dem Mitglied nahestehenden Person betrifft (z. B. Ehe-
gatte, Verwandte und Verschwägerte bis zum 2. Grad). 

§ 20 Beschlussfassung und Wahlen 

(1) Die Organe des Vereins sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig, sofern die Satzung an anderer Stelle keine andere Regelung vorsieht. 

(2) Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen, soweit diese Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. 
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Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung, soweit diese Satzung keine anderen Regelungen vorsieht. Gleiches 
gilt für Wahlvorgänge. 

(3) Wird bei Wahlen die erforderliche einfache Mehrheit nicht erreicht, so ist der Wahlvorgang 
zu wiederholen, indem dann die relative Mehrheit entscheidet. 

(4) Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit oder auf Anfechtung von Beschlüssen der Mitglie-
derversammlung können nur binnen einer Frist von einem Monat ab Beschlussfassung ge-
richtlich geltend gemacht werden. 

(5) Mitteilungen des Vorstands erfolgen mündlich im Rahmen der Chorproben, durch Rund-
schreiben, Ankündigung in den Chorproben oder durch Veröffentlichung in elektronischen 
Medien (Homepage). 

§ 21 Protokolle 

(1) Die Beschlüsse der Organe sind schriftlich zu protokollieren und vom jeweiligen Protokoll-
führer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen. 

(2) Protokolle werden als Beschlussprotokoll geführt. 

(3) Die Mitglieder haben das Recht auf Einsicht in das Protokoll der Mitgliederversammlung 
und können binnen einer Frist von vier Wochen schriftlich Einwendungen gegen den Inhalt 
des Protokolls gegenüber dem Vorstand geltend machen; der Vorstand entscheidet über 
die Rüge und teilt das Ergebnis dem Mitglied mit. 

(4) Protokolle sind innerhalb einer Frist von zwei Wochen vorzulegen. 

§ 22 Satzungsänderung und Zweckänderung 

(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung beinhaltet, ist eine Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

(2) Für einen Beschluss, der eine Zweckänderung beinhaltet, ist eine Mehrheit von drei Vierteln 
der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

(3) Der Vorstand kann Änderungen der Satzung vornehmen, die nur die sprachliche Form be-
treffen; er ist ferner befugt, Änderungen der Satzung, die aufgrund von Forderungen des 
Registergerichts im Wege der Eintragung einer Satzungsänderung oder des Finanzamtes 
aus steuerrechtlichen Gründen erfolgen müssen, mit einfacher Mehrheit zu beschließen. 
Die Änderungen sind auf der Homepage, durch Ankündigung in den Chorproben und mit 
der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 

§ 23 Vereinsordnungen 

(1) Der Verein gibt sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens Vereinsordnun-
gen. 

(2) Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung und werden daher auch nicht 
ins Vereinsregister eingetragen. Die Vereinsordnungen dürfen nicht im Widerspruch zur 
Satzung stehen. 

(3) Vereinsordnungen können für folgende Bereiche erlassen werden: 
a) Finanz- und Gebührenordnung 
b) Chorordnung 
c) Uniformordnung 
d) Geschäftsordnung für die Organe des Vereins 
e) Ehrenordnung 

(4) Für Erlass, Änderung und Aufhebung  der Finanz- und Gebührenordnung ist die Mitglieder-
versammlung zuständig, für die übrigen Vereinsordnungen ist grundsätzlich der Vorstand 
zuständig, sofern nicht durch die Mitgliederversammlung Anträge gestellt werden. 

  



-13- 
 
(5) Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen den Adressaten der jeweiligen Ver-

einsordnung, insbesondere den Mitgliedern des Chors, bekanntgegeben werden. Die Ver-
öffentlichung soll auf der Homepage des Chors erfolgen. Gleiches gilt für Änderungen und 
Aufhebungen. Ferner erfolgt die Veröffentlichung in den Vereinsmitteilungen und durch Be-
kanntgabe in den Chorproben. 

§ 24 Haftungsbeschränkungen 

(1) Ehrenamtlich Tätige haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem 
Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verur-
sachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Chorgesangs, bei Pro-
ben, Auftritten oder gemeinsamen Fahrten zu Auftritten erleiden, soweit solche Schäden 
oder Verluste nicht durch die Versicherungen des Chors gedeckt sind. 

V. Datenschutz 

§ 25 Datenschutz 

(1) Der Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei nimmt mit dem Beitritt eines Mitglieds fol-
gende Daten auf: 
• Vor- und Zunamen 

• Adresse 

• Telekommunikationsdaten (Telefon- und Telefaxnummern, E-Mailadresse) 
• Geburtsdatum  
• Eintrittsdatum und  
• Bankverbindungsdaten. 

Diese Informationen werden im Rahmen der Auftragsdatenverwaltung in einem besonders 
geschützten EDV-System verarbeitet und gespeichert.  

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.  

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich 
sind (z.B. Speicherung von Telekommunikationsdaten einzelner Nichtmitglieder) und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das 
der Verarbeitung entgegensteht. 

Die Mitglieder sind verpflichtet, Änderungen der o. g. Daten unverzüglich dem Vorstand 
schriftlich mitzuteilen. 

(2) Die Auftragsdatenverwaltung der Mitgliedsdaten gem. Abs. 1 erfolgt in einer mit Benutzer-
daten und Passwort geschützten webbasierten Anwendung aufgrund eines Auftragsdaten-
verarbeitungsvertrags, der die rechtlichen Regelungen der Datenschutzgrundverordnung 
zum Inhalt hat. 

Zugriff auf die Anwendung und damit alle Daten haben die Mitglieder des geschäftsführen-
den Vorstands gem. § 26 BGB. Alle zugriffsberechtigten Nutzer verwenden ihre privaten 
Rechner, die die Standard-Sicherheitsanforderungen privater Internet-Nutzer erfüllen. 

Die Zugriffsberechtigten sind verpflichtet, nur vertrauenswürdigen Dritten temporären Zu-
gang zu gewähren oder personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Diese werden 
verpflichtet, die Daten nur für den beauftragten Zweck zu verwenden. 

(3) Als Mitglied des Sängerkreises Main-Taunus e. V., des Hessischen Sängerbundes e. V. und 
des Chorverbands der Deutschen Polizei e. V. ist der Chor der Hessischen Wasserschutz-
polizei e. V. verpflichtet, seine Mitglieder an den jeweiligen Verband zu melden. Übermittelt 
werden dabei Name, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktdaten (Telefon, Fax, E-Mail); bei 
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Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) zusätzlich die Bezeichnung 
ihrer Funktion im Verein.  

(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung) 
und Nutzung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemä-
ßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Dazu gehören auch die Ehrung von Mitgliedern 
des Vereins und die Bildanfertigung / Bildberichte bei offiziellen Vereinsveranstaltungen. 
Eine anderweitige Datenverwendung (z. B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 

(5) Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit informiert der Chor der Hessischen Wasserschutzpoli-
zei e. V. die Tagespresse sowie die Fachorgane des Hessischen Sängerbundes e. V. und 
des Chorverbands der Deutschen Polizei e. V. über besondere Ereignisse. Solche Informa-
tionen in Wort und Bild werden überdies auf der Internetseite des Vereins und in der Ver-
einszeitschrift veröffentlicht. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentli-
chung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das wider-
sprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen.  

Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des 
Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt auch die Dachorganisationen gem. Absatz 3 
von dem Widerspruch des Mitglieds. 

(6) Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder unternimmt der Vorstand über beson-
dere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere Ehrungen sowie Feierlichkeiten und gibt 
sie am schwarzen Brett des Vereins, in der Vereinszeitschrift und auf der Homepage be-
kannt.  

Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mit-
glied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widerspre-
chen. Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied 
eine weitere Veröffentlichung in den genannten Medien. 

(7) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchfüh-
rung von Ehrungen, die Anzahl der Teilnahme an den Chorproben und an Auftritten sowie 
Feierlichkeiten in der Vereinszeitschrift bekannt. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegen-
über dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspru-
ches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung, 
mit Ausnahme von öffentlichen Auftritten. 

(8) Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausge-
händigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitglie-
derdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung 
seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand einen Ausdruck der Liste nur 
gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken ver-
wendet werden. 

(9) Jedes Mitglied ist verpflichtet, beim Umgang mit den erhobenen Daten die Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten.  

(10) Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes besteht das 
Recht auf Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten, deren Empfänger sowie 
Zweck der Speicherung und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten. 

(11) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des 
Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassen-
verwaltung betreffen, werden entsprechend den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 
zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
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VI. Schlussbestimmungen 

§ 26 Auflösung des Vereins und Vermögensanfall 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ordentlichen oder eigens zu diesem Zweck 
unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen einberufenen außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden.  

(2) In dieser Versammlung müssen mindestens dreiviertel aller Mitglieder anwesend sein. Wird 
diese Mehrheit nicht erreicht, ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluss-
fähig ist; darauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. 

(3) Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln der anwesenden Mitglieder 
erforderlich.  

(4) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung des 
Vereins die Mitglieder des Vorstands nach § 26 BGB als Liquidatoren bestellt. 

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
sein zu diesem Zeitpunkt nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten vorhandenes Vermögen an 
die Hessische Polizeistiftung, GbR, Friedrich-Ebert-Allee 12, Wiesbaden, die es unmittelbar 
und ausschließlich nur für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 27 Gültigkeit der Satzung 

(1) Diese Satzung wurde durch die ordentliche Mitgliederversammlung am 19.3.2026 be-
schlossen und am 18.5.2026 im Vereinsregister beim Amtsgericht Wiesbaden eingetragen. 

(2) Mit dieser Satzung tritt der Chor der Hessischen Wasserschutzpolizei e. V. mit allen Mit-
gliedern die Rechtsnachfolge des Chors der Hessischen Wasserschutzpolizei an, der sich 
am 11. Februar 1969 als WSP-Gesangsgruppe gegründet hatte. 


